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n-10~A3 der Beilagen %U den Sten0S1!phisehen ProtoYcoJten 
des Nationalrates XVIiI. Gc:.~~ '~:?h:;: ... '4)crlode 

REPUBLIK ÖSTERRE~CH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

GZ.: 6.001/15-11/21/93 Wien p am 13. Juli 1993 

L 

l\n den 
Prisiderntem d~s ~~ti@lfil~lr~t~$ 

Parlseernt 
1011 \J1 i (I Ifil 

4~l lAS 

1993 -07- f 5 

zu ~e;(i IJ 

Oie Abgeordneten zum Nationalrat Or. Josef LACKNER und 
Kollegen haben sm 30 Juni 1993 unter der Nr. 4918/J-NR/1993 an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betr. ·Sichar
stellung und Finenzierun~ ~es Rettungshubschrauber-Standortas 
lianz/Nikolsdorf R gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

81. Wiaviele Rettung.einsitze Murdern va. Standort lianz aus i. 

Jahr 1992 geflogen? 

2. Wiaviela Einsit~~ ~6V@1fil wurd@1fil in Tir@l geflogen, viaviala 
in OCirfflt~1fil b~~o $~li~~ur@ (G~@®r~~~i$c~® ~ufschlüsselung). 

bZ~G ~ur~em 8UC~ Eilfilsit~e im S@~tir@! g@il@gen? 

3~ ~ie h@ch ~srelfil ~i@ ~@stelfil für di@$@ ~iffl$®t~flijg@? Welcher 
OCostenslfilteil ®Ifiltfielie bei einer ~ufschlü$$elulfilg a~f dia 
j~~®ilig~~ lälfil~®ro i~ ~®~e~ di® ~ilfil$~t~@rt~ li®~®n? 

40 ~is h@~~ $in~ ~i~ ~~$~~~~@$~e~ d~$ Eilfil$®~~js~r®$ 1992 für 
d~~ St~lfild@rt li~lfilz!~i~@lsd@~f? 

~ia $t~h~n di~$s~ilfil$~t~~o$t$n i~ Ver~l~ich mit ~~dsren 
St8~~@rt~1fil ~) i~ Ti~@l ~) in ©$t~rr~i~h (j~~~il$ 

~aÄimum!~ini~~~)1 
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5. Wie erfolgt die reale Kostenaufteilung? 

Welche Verträge existieren 
a) mit Versicherungen bzw. Sozialversicher~ngsträgern 

b) mit den ländern Tirol p Kärntens Salzburg bzw. 

Südtirol? 
Welche leistungen werden durch diese Verträge geregelt? 

6. Wie hoch waren die Vergütungen im Falle des Standortes lienz 

für 1992 durch die Sozialversicherungsträger (welche?), wie 

hoch durch Privat versicherungen und wieviel wurde von den 

ländern beigestellt? 

6a. Wie hoch war der Kostenanteil für das Ministerium? 
Bitte um Vergleichszahlen im österreichischen Durchschnitt, 

sowie die Ec~zahlen Maximum/Minimum? 

7. Wie hoch ist (bezogen auf das Jahr 1992) bei den ~ersorgten 
Personen der Anteil an österreichischen Staatsbürgern 

(Auf teilung nach Bundesländern) bzwo wie hoch ist der 
Ausländeranteil (Aufschlüsselung nach Nationen)? 

8. Welche Vereinbarungen mit welchen anderen Staaten 
existieren bezüglich der Kostenrüc~erstattung bei 

Flugrettungseinsätzen? Wie erfolgt eine Rückforderung bei 

Staateng mit denen keine Vereinbarungen existieren? 

9. Gibt es bereits diesbezügliche Vorstellungen, wie eine 
Finanzierung auf die jeweiligen Nutznießer aufgeteilt 
werden könnte? 

Wenn ja, welche, und wann erwägen SieB diese wirksam werden 
zu lassen? 

Wenn nein, warum nicht? 
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10. Erwägen Sie tatsächlich die Auflassu~g des 
Rettungshubschrauberstandortes lienz? 

- 3 -

Wenn ja, wie soll das flächendeckende flugrettungsnetz 

aufrechterhalten werden, wo der Anflug von Klagenfurt ins 
Großglocknergebiet beispielsweise mehr als 40 Minuten 
dauern würde? 

11. Könnten Sie bei der Finanzierung des Rettungshubschrau

berstandortes lienz/Nikolsdorf eine anteilige Kosten
beteiligung der länder in Erwägung ziehen, zumal sehr viele 
Einsätze in Westkärnten durchgeführt werden, ein Großteil 
der Kosten jedoch zu lasten des landes Tirol verbucht 
wird?1I 

Nach den mir vorliegenden Berichten beantworte ich diese 

Anfrage wie folgt: 

Zu frage 10: 

Im Jahre 1992 wurden von der Flugeinsatzstelle Lienz 529 Ret
tungseinsätze durchgeführt. 

Zu frage 20: 

Für die im Jahre 1992 von der Flugeinsatzstelle Lienz durch
geführten Rettungsflüge ergibt sich folgende Verteilung nach 
dem Einsatzort: 

Osttirol 

Kärnten 

Salzburg 
Südtirol 

302 Einsätze 

206 Einsätze 

21 Einsätze 
o Einsätze 
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Zu Frage 3. u. 4 0 : 

Den Flugeinsatzstellen des Bundesministeriums für Inneres 
obliegen sowohl exekutive, als auch die sich aus den Verein

barungen nach Art. 15a B-VG ergebenden Aufgaben des Hubschrauber

Rettungsdienstes. Solche Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern 

über einen gemeinsamen Hubschrauberrettungsdienst bestehen mit 
Wien, Steiermark, Kärnten, Vorarlberg, Tirol - beschränkt auf 

Osttirol - Salzburg und Oberösterreich. 
Auf den Flugeinsatzstellen Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg 

und Linz stehen daher neben den Exekutivhubschraubern auch 
Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Hubschrauber der Flugein
satzstellen Lienz und Hohenems werden aufgrund der Kleinheit des 
Einsatzgebietes für Exekutiv- und Rettungsaufgaben eingesetzt. 
Von der Flugeinsatzstelle Innsbruck werden, da diese nicht in den 
planmäßigen Hubschrauberrettungsdienst eingebunden ist, vornehm

lich Exekutivaufgaben durchgeführt. 

Ausgehend von diesen Vorbemerkungen ergibt sich für die Be

urteilung der Kosten eine Teilung nach dem exekutiven Aufgaben

bereich und dem Bereich Flugrettung. Die bei den einzelnen Fragen 
angeführten Werte sind ausschließlich dem Bereich Flugrettung 
zuzuordnen. 

Demnach ergab sich für die von der Flugeinsatzstelle Lienz im 

Jahr 1992 durchgeführten Rettungsflüge Kosten in der Höhe von 
S 4,276.145,--. Diese Kosten enthalten die diesbezüglichen Auf
wendungen für Personal, Betrieb, Flugeinsatzstelle sowie 
Amortisation des Hubschraubers. 

Unter Bezugnahme auf die zu Frage 2 angeführte Verteilung der 
Einsätze würden auf die einzelnen Bundesländer folgende Anteile 
an den Kosten entfallen: 

Osttirol 54 % 
Kärnten 41 % 
Salz burg 5 % 
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Zum Vergleich werden die Kosten aus dem Rettungsbereich für 

die Flugeinsatzstelle Innsbruck und für die übrigen Flugeinsatz

stellen angeführt: 

Die Kosten für den Rettungsbereich des Einsatzjahres 1992 für 

die Flugeinsatzstelle Innsbruck betrugen vergleichsweise 
S 2,803.627,--. 

Der dort stationierte Exekutivhubschrauber wird nur fallweise 

bei Anforderung als Assistenz zu Rettungseinsätzen herangezogen. 

Die Kosten für Rettungsflüge einer Flugeinsatzstelle beliefen 
sich im gesamtösterreichischen Durchschnitt (ohne Innsbruck) für 
das Jahr 1992 auf S 6,638.674,--. (Höchstwert Flugeinsatzstelle 
Salzburg mit S 9,681.304,--, Tiefstwert Flugeinsatzstelle Lienz 

mit S 4.276.145.--). 

Diesen Beträgen kommt allerdings keine besondere Aussagekraft 

zu, da sich die einzelnen Standorte schon von der Größe und der 
Einsatzhäufigkeit her wesentlich unterscheiden. 
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Zu Frage 5.= 

Die Kostenaufteilung für die Flugeinsatzstelle Lienz erfolgt 
auf der Grundlage der Vereinbarung gern. Artikel 15a B-VG zwischen 
dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste, BGBl.Nr. 

26/87. 

Nach dieser Vereinbarung hat der Bund im wesentlichen eine 

Flugeinsatzstelle in Lienz, einen für Rettungsflüge geeigneten 
Hubschrauber und Beamte des Bundesministeriums für Inneres als 

Piloten beizustellen. 

Das Land hat u.a. eine Rettungsleitstelle beizustellen und für 

die Bereitstellung der Stationierungsvoraussetzungen des Ret
tungshubschraubers (Hangar, Aufenthaltsräume für die Besatzung, 

Betankungs- u. Bodengeräte) und von Ärzten, Sanitätern und 
Bergungsspezialisten zu sorgen. 

Aufgrund eines Rahmenvertrages des Bundesministeriums für 

Inneres mit dem Hauptverband der österr. Sozialversicherungs

träger werden die Flugtransporte von diesen unter bestimmten Um

ständen, und zwar mit Pauschalsätzen für bestimmte Unfall- bzw. 
Notfallarten, abgegolten. 

Der Versicherungsträger leistet demzufolge für Flugtransporte 
nach Verkehrsunfällen einen Betrag von S 110100 p --, für Flug

transporte nach sonstigen Unfällen bzw. Notfällen S 8.900 0 -- und 
für Flugtransporte nach einem Unfall in Ausübung von Sport u. 
Touristik am Berg S 80400 0 --. Die Feststellung der medizinischen 

Notwendigkeit des Flugtransportes obliegt in jedem einzelnen Fall 
dem Versicherungsträger. 

Über die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG hinaus besteht mit 

dem Land Tirol kein Vertrag über eine Kostenbeteiligung an der 

FESt. Lienz. Desgleichen bestehen hinsichtlich der FESt. Lienz 

keine Verträge mit Kärnten, Salzburg und Südtirol. 
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Zu Frage 6.: 

Die von den Versicherungen hinsichtlich des Standortes Lienz 

im Jahr 1992 geleisteten Kostenersätze betrugen: 

a) Sozialversicherungen 

AUVA S 8.900,--
BVA S 243.235,--
GKK S 2,020.310,--
LKFA S 17.300,--
Bauern S 367.560,--
SV GEW. \HRT . S 120.810,--
Bergbau S 17.100,--
ÖSS S 76.790,--
Gesamt S 2,8120005.--

b) Privatversicherungen S 1,2930439.--

c) Gesamteinnahmen S 4 p 165 .. 444 0 --

Die Höhe der Aufwendungen des Landes Tirol ergibt sich BUS der 

Vereinbarung nach Art. 15a B-VG und ist dem Bundesministerium für 
Inneres nicht bekannt. Andere Bundesländer leisteten keine 
Vergütung zum Betrieb der Flugeinsatzstelle Lienz. 

Zu frage 6.a.: 

Die Höhe des Kostenanteiles des Sundesministerium für Inneres 

ergibt sich aus der Differenz zwischen der Summe der geleisteten 
Kostenersätze und dem Gesamtaufwand für den Flugrettungsbereich. 

Dieser Kostenanteil (Abgang) für die Flugeinsatzstelle Lienz 
betrug im Jahr 1992 S 110.101,--" 

Der Kostenanteil betrug hinsichtlich der übrigen Flugeinsatz

stellen im Durchschnitt 

(Höchstwert Salzburg 

Tiefstwert Klagenfurt) 

S 836.999,-

S 3,1680748,-

S 57a3~9D--

4812/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



- 8 -

Zu Frage 7.: 

Im Bereich der Flugeinsatzstelle Lienz wurden im Jahr 1992 506 

Personen geborgen bzw. transportiert. Hievon waren 289 

österreichische Staatsangehörige und 2i1 Ausländer. 

Von den 289 Inländern stammten 

ii aus Wien, 
i8 aus Niederösterreich, 

~ aus Oberösterreich p 

i~ aus Salzburg, 
~ aus (Nord)Tirol, 
l aus Vorarlberg, 

i5) aus Steiermark, 
®8 aus Kärnten und 

i2@ aus Osttirol. 

Oie 217 geborgenen bzw. transportierten Ausländer gehörten 
folgenden Nationen an: 

i21Bl Deutschland, 
2(Qi Niederlande, 

!Si Schweden o 

!ffi Großbritannien, 
5i~ übrige Staaten. 

Zu Frage 8.: 

Die Frage der Kostenrückerstattung für Rettungseinsätze von 
ausländischen Staatsangehörigen richtet sich danach, ob zwischen 

dem jeweiligen Staat und der Republik Österreich ein zwischen
staatliches Sozialversicherungsabkommen besteht. Wird ein 
Angehöriger eines Staates transportiert, mit dem ein solches 
Abkommen besteht, so erfolgt die Abrechnung des Kostenersatzes 

4812/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



• 

• 

- 9 -

über den inländischen Sozialversicherungsträger. 
Existiert keine solche zwischenstaatliche Vereinbarung, so 

erfolgt die Kostenvorschreibung direkt an die geborgene bzw. 
transportierte Person mit dem Ersuchen, diese an eine allenfalls 
bestehende private Versicherung weiterzuleiten. 

Zu Frage 9.: 

Das System des Hubschrauber-Rettungsdienstes ist von der 

GrundeinsteIlung getragen, daß die geborgenen Personen nicht 
direkt zum Ersatz der durch den Einsatz entstandenen Kosten 

herangezogen, sondern diese im Wege der Sozialversicherung, 
Privatversicherung, etc. hereingebracht werden. Diese Haltung hat 

ganz wesentlich zur Akzeptanz des Hubschrauber-Rettungsdienstes 
beigetragen. 

Infolge der ständig anwachsenden Kosten dieses Rettungs

dienstes sind sicherlich Überlegungen angezeigt, neue Wege der 

Finanzierung zu beschreiten. Hiebei wird etwa die Einführung 
eines Selbstbehaltes bei Unfällen, die sich bei der Ausübung 

risikoreicher Tätigkeiten (z.B. Paragleiten p Rafting, Extrem
klettern) ereignen, diskutiert. Ebenso diskutiert wird der 
Abschluß von Pflichtversicherungen bei Ausübung solcher 
Sportarten. Wesentlich wäre jedenfalls, ganz allgemein die 
Bereitschaft zum Abschluß von Zusatzversicherungen zu fördern. 

Dies bedeutet aber einen Bewußtseinsbildungsprozess, der in der 
gesamten Bevölkerung vor sich gehen müßte und der selbst beim 

Zusammenwirken aller beteiligten Behörden und Organisationen 
einer gewissen Realisierungszeit bedarf. Erste Schritte in diese 

Richtung wurden bereits gesetzt, indem diesbezüglich mit anderen 

Hubschrauber-Betreibern (ÖAMTC) und mit Versicherungsträgern 

Gespräche aufgenommen wurden. 

Zu Frage 10.: 

Die Auflassung der Flugeinsatzstelle Lienz wird derzeit nicht 

erwogen. 
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Zu Frage 11.: 

Ja! Eine Beteiligung der durch solche Einsätze begünstigten 
Bundesländer an den Einsatzkosten ist durchaus vorstellbar. Sie 
kann sich aber nur auf jene Kosten beziehen, die dem Land Tiro! 

aufgrund der sich aus der Vereinbarung nach Art. 15a B-VG er

gebenden Verpflichtungen obliegen. 

Nach der mir vorliegenden Information beabsichtigt das Land 

Tirol, in Anbetracht der vielen Rettungseinsätze in Westkärnten 
im Herbst dieses Jahres Gespräche über einen Beitrag Kärntens zu 
seinen Kosten aufzunehmen. 
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